
                                                                                   

                                                               
 

 

             Das ist neu! Vor einem Besichtigungstermin                                 
 

                                  Erklärung 
 
Ab sofort fragen wir Sie nach Ihrem Personalausweis! 

 
Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen wir Immobilienmakler die Identität 

unserer Kunden feststellen. 
Dies geschieht durch die Einsichtnahme und/oder Kopie Ihres Ausweises, bei 
Firmen durch Einsicht ins Handelsregister.  

Gemäß §4 Abs. 6 GwG sind wir verpflichtet diese Auskünfte  einzuholen. 
Dies muss vor dem Begin einer Geschäftsverbindung geschehen, spätestens bei 

der Besichtigung. 
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme, denn wir erfüllen damit nur 
unsere gemeinsamen gesetzlichen Auflagen.  

Helfen Sie uns und arbeiten Sie in dieser Angelegenheit aktiv und konstruktiv mit 
uns als Makler zusammen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Das unten genannte Objekt wurde von mir/uns besichtigt. 

Die Besichtigung fand durch Vermittlung und Terminierung durch die Fa. Abel-

Immobilien Werl statt.  

Ich handle auf eigene Veranlassung und nicht im Auftrag Dritter. 

 

Besichtigung am :                         

Objekt : Reihenhaus   Kopernikusstraße 33, 44309 Dortmund 

  

Name:  

Personalausweisnummer:                                                gültig bis: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 


